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Bestandsveränderungen

Wie schonerwähnt,beinhaltetdas Gesamtkostenverfahren(in
der Position2 der GuV) die Erhöhungoderdie Verminderung
des Bestandesan fertigen und unfertigen (=halbfertigen)
Erzeugnissen.

Bestandserhöhungentreffen dannzu, wennin einemJahrmehr
produziertals abgesetztworden ist, Bestandsminderungenim
umgekehrtenFall. Die Bewertungerfolgt zu Herstellungskosten
(HK), d. h. sie kommen aufgrund von Mengen- und
Werteänderungenzustande.

5.0   Kostenarten-, Kostenstellen- und Kostenträger-

zeitrechnungsowie Kalkulationsverfahren

5.1.4  Bilanz, GuV und Anhang
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Unter Abschreibungverstehtman den Werteverzehroder Abnutzung
für materielleund immaterielleGegenständedes Anlagevermögens,
welchesnicht innerhalbeiner Abrechnungsperiodeverbrauchtwird.
Dies bedeutet, dass die Anschaffungskostenauf mehrere Jahre
(Nutzungsdauer)verteiltwerden.

Der abzugsfähigeWertverlust, derbeiderAbnutzungentsteht,wird als
ăAbsetzungfür Abnutzung(AfA) bezeichnet.

Abschreibungenerfolgen auf das planmäßigeoder außerplanmäßig
auftretendeFinanzanlagevermögen(z. B. Maschinen)und auf das
Umlaufvermögen(z. B. Wertpapiere).

5.0   Kostenarten-, Kostenstellen- und Kostenträger-

zeitrechnungsowie Kalkulationsverfahren

5.1.5  Abschreibung
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Gesetzliche Grundlagen

Eine Abschreibung ist eine buchhalterische Erfassung eines Werteverzehrs. Die 
Finanzbuchhaltung führt die bilianzielleAbschreibung durch, für die es (im 
Gegensatz zur kalkulatorischen Abschreibung) gesetzliche Vorschriften gibt.

Im Handelsrecht in §253 HGB. Die angesetzte Nutzungsdauer kann sich an 
bilanzpolitischen Zielen orientieren. Die Abschreibungsverfahren müssen den 
Grundsätzen ordnungsgemäßer Buchführung (GoB) entsprechen.

Im Steuerrechtin §7 ESTG. Die angesetzte Nutzungsdauer sollte sich an der 
Tabelle für Abschreibung für Anlagen (AfA) orientieren. Die Zulässigkeit der 
Abschreibungsverfahren ist genau festgelegt.

5.0   Kostenarten-, Kostenstellen- und Kostenträger-

zeitrechnungsowie Kalkulationsverfahren

5.1.5  Abschreibung
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Abschreibung

Arten Verfahren

Kalkulatorische

Abschreibung

Bilanzielle

Abschreibung
Linear Degressiv

Leistungs-

bezogen

5.0   Kostenarten-, Kostenstellen- und Kostenträger-

zeitrechnungsowie Kalkulationsverfahren

5.1.5  Abschreibung
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·Linear

Der WerteverzehrdesObjekteswird gleichmäßig(linear)auf die voraussichtliche
Nutzungsdauerverteilt,wodurchdiejährlichenAbschreibungsbeträgegleichbleiben.

·GeometrischDegressiv

Der Werteverzehrdes Objektes wird ungleichmäßigauf die voraussichtliche
Nutzungsdauerverteilt, wobei die erstenJahreder Abschreibungstärkerbelastet
werdenalsdie letztenJahre. Dadurchfallendie jährlichenAbschreibungsbeträge,da
sichdergleichbleibendeProzentsatzaufimmergeringereRestwertebezieht.

·Leistungsbezogen

Der WerteverzehrdesObjekteswird entsprechendder Beanspruchungverteilt. Die
AnschaffungskostenwerdenaufdieLeistungsmengeverteilt. Als Ergebnisergibtsich
derAbschreibungsbetragbezogenaufdieLeistungseinheitpro Jahr.

5.0   Kostenarten-, Kostenstellen- und Kostenträger-

zeitrechnungsowie Kalkulationsverfahren

5.1.5  Abschreibung
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Verfahren

ÅLinear

ÅDegressiv

Åarithmetisch-degressiv

Ågeometrisch-degressiv

ÅProgressive Abschreibung

ÅLeistungsbezogen

5.0   Kostenarten-, Kostenstellen- und Kostenträger-

zeitrechnungsowie Kalkulationsverfahren

5.1.5  Abschreibung
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Leasingist die Vermietungoder Verpachtungvon beweglichenund

unbeweglichenGütern über einen bestimmten Zeitraum vom
Leasinggeber(indirekt über Finanzierungsinstituteoder direkt vom
Hersteller)zum Leasingnehmer. An Stelle von Kauf mit Eigen-,
Fremd- oderMischfinanzierungtritt MieteoderPacht.

Beim Leasingerwirbt der Leasinggeberein Leasinggutwelcheser
gegenGebührdemLeasingnehmerzur Verfügungstellt. Diesernutzt
dasGut mindestensüber die Grundmietzeithinweg. Sie liegt beim
Finance-Leasingmeist bei 50% - 75% der betriebsgewöhnlichen
Nutzungsdauer. Innerhalb dieser Zeit will der Leasinggeberdie
entstehendenKostenabdeckenundseinengeplantenGewinnerzielen.

5.0   Kostenarten-, Kostenstellen- und Kostenträger-

zeitrechnungsowie Kalkulationsverfahren

5.1.6  Leasing
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Um größereAusfälleunddadurchentstehendehöhereLeasingraten

vorzubeugenführen alle namhaftenLeasinggesellschafteneine
strengeBonitätsprüfungdurch.

Als Informationsquellenkönnendienen:

ÁSchufa-Auskunft ÁVermögensaufstellungdesKunden

ÁBankauskunft ÁSelbstauskunftdesKunden

ÁAuskunfteien ÁeigeneErfahrung
ÁBilanzdesKunden ÁLieferantenangaben

Beinicht Vollkaufmännernim SinnedesHGB, kanndieBanknur
nacheinerVollmachtdesKundeneineAuskunfterteilen.

5.0   Kostenarten-, Kostenstellen- und Kostenträger-

zeitrechnungsowie Kalkulationsverfahren

5.1.6  Leasing
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LeasingArten

o Direktes Leasing, Herstellerist auchLeasinggeber

o Indirektes Leasing, LeasinggeberistFinanzdienstleister

o Equipment Leasing, einzelneBetriebsmittelwerdengeleast

o Plant Leasing, vollständigeBetriebewerdengeleast

o Investitionsgüterleasing, ObjektedesAnlagevermögens

o Konsumgüterleasing, Verbrauchsobjektemit jedoch langer
Lebensdauer

5.0   Kostenarten-, Kostenstellen- und Kostenträger-

zeitrechnungsowie Kalkulationsverfahren

5.1.6  Leasing
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5.0   Kostenarten-, Kostenstellen- und Kostenträger-

zeitrechnungsowie Kalkulationsverfahren

5.1.6  Leasing
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5.0   Kostenarten-, Kostenstellen- und Kostenträger-

zeitrechnungsowie Kalkulationsverfahren

5.1.6  Leasing



Folie 14

© Skript IHK Augsburg in Überarbeitung Christian Zerle

Der Leasingvertragkann für die nach der Grundmietzeit
liegendeZeit keine Regelungenenthaltenund nicht eine
Mietverlängerungoder einenKauf des Leasinggutesdurch
den Leasingnehmervorsehen. Die bilanzielleZurechnung
des Leasingguteserfolgt je nach Art des Leasingvertrages
verschieden.

Die Kapitalbindungskostensind beim Leasingrelativhoch.
Der Leasingnehmerzahlt innerhalbder Grundmietzeitrund
125% bis 155% der AnschaffungskostendesLeasinggutes.
Andererseitssindbei höhererVerschuldungbzw. geringeren
SicherheitendesLeasingnehmersInvestitionenerstmöglich.

5.0   Kostenarten-, Kostenstellen- und Kostenträger-

zeitrechnungsowie Kalkulationsverfahren

5.1.6  Leasing
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Â Vorteile Leasing

Â Erhaltung der Liquidität für andere Investitionen

Â Keine lange Kapitalbindung

Â Schnelle Anpassung an technische Veränderungen

Â Bilanzneutralität (Leasinggegenstand bleibt Eigentum des Leasinggebers 
und wird bei ihm aktiviert)

Â Steuerentlastung

Â Gleichbleibende Grundlage für Kostenplanung

Â Nachteile Leasing
Â Relativ hohe Gesamtkosten

Â Vertragliche Bindung für die ganze Mietzeit

Â Eigentumserwerb erst nach Ablauf des Vertrages möglich

Â Keine Abschreibungen möglich

5.0   Kostenarten-, Kostenstellen- und Kostenträger-

zeitrechnungsowie Kalkulationsverfahren

5.1.6  Leasing
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Â Vorteile Kauf

Â Geringere Gesamtkosten

Â Keine Vertragliche Bindung

Â Sofortiger Eigentumserwerb

Â Abschreibungen

Â Nachteile Kauf

Â Bilanzierungspflicht (Aktivierung)

Â Erhöhung der Gewerbesteuer

Â Einmalige hohe Liquiditätsbelastung

5.0   Kostenarten-, Kostenstellen- und Kostenträger-

zeitrechnungsowie Kalkulationsverfahren

5.1.6  Leasing
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Die Kostenrechnung dient der internen Information und ist nicht an gesetzliche 
Vorschriften gebunden. Lediglich bei der Kalkulation für öffentliche Aufträge sind 
einige Kriterien vorgegeben. Ohne Kostenrechnung kann kein Unternehmen 
existieren.

Beispiele von Kostenrechnungssystemen:

ÁIstkostenrechnung ÁNormalkostenrechnung

ÁVollkostenrechnung ÁTeilkostenrechnung

ÁPlankostenrechnung ÁProzesskostenrechnung

ÁZielkostenrechnung

Es werden die Aufgaben der Kostenkontrolle (durch Vorgesetzte), sowie internen und 
externen Informationszwecke erfüllt.

5.2   Ziele und Aufgaben der Kostenrechnung

5.2.1  Überwachungs-, Steuerungs- und 

Bewertungsaufgaben
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Â Überwachungs-, Steuerungs- und 
Bewertungsaufgaben

Â Ermittlung der Selbstkosten

Â Information für Planung und Entscheidung

Â Ermittlung des Betriebsergebnisses

Â Kalkulation der Preisgestaltung

Â Vollkostenrechnung

Â Teilkostenrechnung

5.2   Ziele und Aufgaben der Kostenrechnung
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Ā Erkennen von Rationalisierungsansätzen durch 

monatliche Kostenerfassung

Ā Kontrolle der Kosten um Wirtschaftlichkeit mit 

Marktbegleitern zu vergleichen

5.2   Ziele und Aufgaben der Kostenrechnung

5.2.1  Überwachungs-, Steuerungs- und 

Bewertungsaufgaben
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Ā Ermittlung der Selbstkosten und Leistungen einer 

Abrechnungsperiode

Ā Ermittlung der Selbstkosten der Erzeugniseinheit, 

damit Grundlage der Verkaufspreise

Ā Nachweis der Selbstkosten bei öffentlichen Aufträgen

5.2   Ziele und Aufgaben der Kostenrechnung

5.2.2  Ermittlung der Selbstkosten
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Ā Entscheidungshilfe für z. B. Absatz-
und Produktionsplanung (Sortiments-
und Beschäftigungsplanung). 

Ā Entscheidung zur Annahme oder 
Ablehnung von Zusatzaufträgen.

5.2   Ziele und Aufgaben der Kostenrechnung

5.2.3  Information für Planung und Entscheidung
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Ermittlung des kurzfristigen Betriebserfolges 

und Bewertung der unfertigen und fertigen 

Erzeugnissen zu Herstellkosten.

5.2   Ziele und Aufgaben der Kostenrechnung

5.2.4  Ermittlung des Betriebsergebnisses
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Â Vollkostenrechnung

Die Vollkostenrechnung rechnet alle (variable und fixe Kosten) 
den Kostenträger zu. Sie umfasst folgende Teilgebiete:

·Istkostenrechnung

·Normalkostenrechnung

·Plankostenrechnung

·Prozesskostenrechnung 

Ein Nachteilbei dieserKalkulationbestehtdarin,dassdie Fixkostenals
variabelbetrachtetwerden,wasnichtverursachungsgerechtist. Diesführt
bei Unter- oder Überbeschäftigungzu Kostenabweichungenvon den
Sollkostenundsomitzu falschenVerkaufspreisen.

5.2   Ziele und Aufgaben der Kostenrechnung

5.2.5  Kalkulation der Preisgestaltung auf  Grundlage 

der Voll- und Teilkostenrechnung
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Â Teilkostenrechnung

Die Teilkostenrechnungrechnetnur mit denvariablenKosten. VariableKostensindabhängig
vom Beschäftigungsgradz. B. Materialeinzelkosten,Fertigungslohnkosten,Energiekosten,é Da
dieFixkostennicht nachdemVerursacherprinzipdemKostenträgerzugeordnetwerdenkönnen,
bleiben sie zunächstunberücksichtigtund werden erst als Block in der Erfolgsrechnung
hinzugerechnet. Da sie variablen (=proportionalen=linearen)Kosten in der Produktion
entscheidendsind und gleichdie Grenzkostendarstellen,wird die Teilkostenrechnungauchals
Grenzkostenrechnungbezeichnet

Vorteile der Teilkostenrechnung:

·Bestimmung der Preisuntergrenze (Kampfpreis)

·Optimierung des Produktionsprogrammes

·Verfahrensauswahl 

·Anpassung bei Beschäftigungsschwankungen

Auch die Deckungsbeitragsrechnung ist z. B. eine besondere Art der Teilkostenrechnung 

5.2   Ziele und Aufgaben der Kostenrechnung

5.2.5  Kalkulation der Preisgestaltung auf  Grundlage 

der Voll- und Teilkostenrechnung
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ÂEinzahlungen / Auszahlungen

ÂEinnahmen /Ausgaben

ÂErträge /Aufwendungen

ÂKosten / Leistungen

5.3   Grundbegriffe der Kosten- und Leistungsrechnung
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DasGeldvermögeneinesUnternehmenssetztsichausdemZahlungsmittelbestand
(Bargeld und Buchgeld) und dem Bestand an Geldforderungenund ð
verbindlichkeitenzusammen. Einzahlungenund Auszahlungenwerden in der
Finanzbuchhaltungerfasstundsindzeitpunktbezogen.

Einzahlungen sind tatsächlicheZahlungsmittelzuflüssezum Unternehmen,
Geldbeträgewerden in Form von Bargeldoder Überweisungenvon Dritten
zugeführt,esfindeteindirekterZahlungsvorgangstatt.

z. B. Barverkauf,Bareinnahme

Auszahlungen sind tatsächlicheZahlungsmittelabflüsseausdem Unternehmen,
Geldbeträgewerden in Form von Bargeld oder Überweisungenan Dritte
überführt,esfindeteindirekterZahlungsvorgangstatt.

z. B. Bareinkauf,Barentnahme

5.2   Ziele und Aufgaben der Kostenrechnung

5.3.1  Einzahlung und Auszahlung
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Siewerdenebenfallsvon derFinanzbuchhaltungerfasst. SieberücksichtigenauchEinnahmen
ausForderungenundSchulden,wiesiez. B. beiKaufverträgenentstehen. BeiEinnahmenund
AusgabenspieltderZweckundderRechnungszeitraumkeineRolle. Für sieist kennzeichnend,
dassessichum Zahlungs- oderKreditvorgängeeinesUnternehmenshandelt. Einnahmenund
Ausgabenkönnenalsoals (alsEin- oder Auszahlung)oder per Verpflichtungauf ein Ziel
erfolgen(Kreditnahmeoderðgewährung).

Einnahmen erhöhendasGeldvermögendesUnternehmens.

Einnahmen = Einzahlungen + Schuldenabgänge+ Forderungszugänge

erhöhendasGeldvermögendesUnternehmens. z. B. VerkaufeinesGerätesauf Rechnung,
erhalteneRabatte

Ausgaben= Auszahlungen+ Schuldenzugänge+ Forderungsabgänge

z. B. Kauf einesGerätesauf Rechnung,Barzahlungeiner Monatsmietefür Maschinen,
BarzahlungvonLöhnen,WareneinkaufaufZiel, vomKundenbezahlteRechnungen.

5.2   Ziele und Aufgaben der Kostenrechnung

5.3.2  Einnahmen und Ausgaben
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BeidessindBegriffeausderFinanzbuchhaltungsiewerdendort erfasstund fließen
in dieGuV-Rechnungein.

Erträge sind Wertezuwächseder produzierten Güter und Dienstleistungen
innerhalbeinerbestimmtenPeriode.

DasFinanzamtgliedertdenErtragin:

Ã Betrieblichen Ertrag, der dem Betriebszweck dient und durch die
Leistungserstellungerfolgt,z. B. ErträgeausabgesetztenErzeugnissen

Ã Neutralen Ertrag, dermit derLeistungserstellungnicht zusammenhängtwiez. B.
betriebsfremder,außerordentlicherundperiodenfremderErtrag,z. B. Gewinneaus
Wertpapieren,MieteinnahmenausWerkswohnungen,Steuererstattungen

5.2   Ziele und Aufgaben der Kostenrechnung

5.3.3  Erträge und Aufwendungen
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Aufwand ist der gesamteWerteverzehrfür Güter und Dienstleistungeninnerhalb
einer bestimmtenPeriode,je nach Ursachewird Zweckaufwand(gemäßdem
Betriebszweck)und neutralem Aufwand unterschieden. Der Zweckaufwand
entspricht den Grundkosten. Der neutraleAufwandist alles,wasbetriebsfremd,
periodenfremdundaußerordentlichist.

Der neutraleAufwandunterscheidetmanin:

Ã außerordentlicherAufwand, z. B. Gerichtskosten,Schädendurch höhereGewalt,
Ordnungsstrafen,Maschinenbruch

Ã BetriebsfremderAufwand, z. B. Wertpapierverluste,Spenden

Ã PeriodenfremderAufwand, z. B. SteuernachzahlungenausderVorperiode

Ã Betriebliche, aber neutral behandelteAufwendungen, z. B. Wagnisverluste,
Zinsaufwand,bilanzielleAbschreibungen

5.2   Ziele und Aufgaben der Kostenrechnung

5.3.3  Erträge und Aufwendungen
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Leistungen sinddaswertmäßigeErgebnisdesFertigungsprozesses,
d. h. die vom Betrieb hergestelltenfertigen und unfertigen
Erzeugnisse,Eigenleistungenund Dienstleistungen(Erlöse aus
dem Verkauf von Erzeugnissen,Mehrbestandvon produzierten
Artikeln,eigeneHerstellungvonWerkzeugen.

LeistungensinddurchfolgendeMerkmalegekennzeichnet:

Ã EswerdenGüterbzw. Dienstleistungengeschaffen.

Ã Die Leistungensindbetriebsbedingt.

Ã Die Leistungenwerdenmit Preisen(Marktpreisen)bewertet.

5.2   Ziele und Aufgaben der Kostenrechnung

5.3.4  Kosten und Leistungen
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Â Leistungen

Vom Betrieb hergestellten fertigen und unfertigen Erzeugnisse, Eigen- und 

Dienstleistungen (Erlöse aus Erzeugnisverkauf, Bestandsmehrung an 

Erzeugnissen, eigene Erstellung von Betriebsmitteln)

Â Kosten

Wertmäßiger Verbrauch von Produktionsfaktoren zur Erstellung und 

Verwertung der betrieblichen Leistung und Kapazitätssicherung.

Abgrenzung der Finanzbuchhalterischen und Kostenrechnerischen 

Unterscheidungen.

5.2   Ziele und Aufgaben der Kostenrechnung

5.3.4  Kosten und Leistungen
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Â Grundbegriffe der Kosten- und Leistungsrechnung
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Kostenartenrechnung Kostenstellenrechnung Kostenträgerrechnung

Welche Kosten 

sind angefallen?

Bsp.: Löhne, 
Miete

Wo sind die

Kosten angefallen?

Bsp.: Lager, 
Fertigung

Wofür sind die 

Kosten angefallen?

Bsp.: Holzschranké

5.2   Ziele und Aufgaben der Kostenrechnung
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5.2   Ziele und Aufgaben der Kostenrechnung

5.3.5  Kostenarten
Kostenarten können nach 

Â der Kostenerfassung eingeteilt werden.

Â Grundkosten

Â Zusatzkosten

Â Anderskosten

Â dem Verrechnungsbezug eingeteilt werden.

Â Einzelkosten

Â Gemeinkosten

Â dem Beschäftigungsbezug

Â Fixe Kosten

Â Variable Kosten

Â dem verbrauchten Produktionsfaktoren

Â Löhne / Gehälter

Â Materialkosten

Â Maschinen, Fuhrpark, Werkzeuge



Folie 39

© Skript IHK Augsburg in Überarbeitung Christian Zerle

Kostenarten können nach der Kostenerfassung 
eingeteilt werden.

Â Grundkosten(ihnen stehen Aufwendungen aus der FiBu
gegenüber) z. B. Löhne, R-H-B-Stoffe

Â Zusatzkosten(ihnen stehen keine Aufwendungen aus der 
FiBugegenüber z. B. kalk. Kosten

üBeispiele hierzu:

- Kalkulatorische EK-Zinsen

- Kalkulatorische Wagnisse

- Kalkulatorische Miete

- Kalkulatorischer Unternehmerlohn

5.2   Ziele und Aufgaben der Kostenrechnung

5.3.5  Kostenarten / Kosten erfassungsbezogen
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- Kalkulatorische Kosten, um die Kostenrechnung von Zufälligkeiten und 

Unregelmäßigkeiten zu befreien werden kalkulatorische Kosten angesetzt, um eine 

Stetigkeit zu erhalten. Sie werden angesetzt um Kosten zu berücksichtigen, welche nicht 

zu Aufwendungen, jedoch aber zu einem Güter-/ Diensteverzehrführen.

- Kalkulatorische Abschreibungen,um die tatsächliche Abnutzung des    

Anlagevermögens bei der Kalkulation der Verkaufspreise zu berücksichtigen

Sie geht von den zukünftigen Wiederbeschaffungswert aus

- Kalkulatorische Zinsen, private Mittel die der Unternehmer in das

betriebsnotwendige Kapital investiert hat, möchte er mit einem aktuell  

marktnahem Zins verzinst haben (da er diese Mittel statt in sein Unternehmen

zu investieren auf  einer Bank hätte anlegen können). Diese Verzinsung

geschieht über die KLR. 

5.2   Ziele und Aufgaben der Kostenrechnung

5.3.5  Kostenarten / Kosten erfassungsbezogen
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- Kalkulatorische Wagnisse,nicht durch Versicherungen abdeckbare Risiken werden hier 

ăr¿ckversichertò 

Wir unterscheiden Einzelwagnisse:

Absatzwagnisse:        Vertriebswagnis, Gewährleistungswagnis

Produktionswagnis:   Anlagewagnis (Maschinenreparaturen), Beständewagnis,

Mehrkosten-/Fertigungswagnis, Entwicklungswagnis

Berechnung:

Wagniszuschlag = (eingetretener Verlust X 100) / Bezugsgröße

Beispiel:

Berechnung des Vertriebswagnisses bei einem eingetretenen Verlust von 4.000 ûund einem 

Umsatz von 350.000 ûergibt:

4.000 ûx 100

Wagniszuschlag:            350.000 û = 1,14 % 

Der eingetretene Verlust kann auch als Durchschnitt aus mehreren Jahren berechnet werden.

5.2   Ziele und Aufgaben der Kostenrechnung

5.3.5  Kostenarten / Kosten erfassungsbezogen
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- Kalkulatorische Miete,Unternehmen, welche keine Räumlichkeiten mieten müssen, 

da Inhaber oder Gesellschafter diese zur Verfügung stellen, wird  eine ortsübliche 

kalkulatorische Miete veranschlagt (Zusatzkosten ðkeine Entsprechung in der FiBU).

- Kalkulatorischer Unternehmerlohn,Inhaber oder Gesellschafter von 

Einzelunternehmen oder Personengesellschaften können sich kalkulatorisch ein Gehalt 

einrechnen für ihre Arbeitsleistung, welche sie in das Unternehmen einbringen 

(unabhängig von ihrer Gewinnbeteiligung) (Zusatzkosten keine Entsprechung in der 

FiBU).

- Mischkosten,Kosten aus fixen und variablen Bestandteilen, in der KLR werden sie 

in ihre fixen und variablen Bestandteile aufgelöst. (Beispiel Telefonkosten aus fixer 

Grundgebürund variablen Verbindungskosten).

5.2   Ziele und Aufgaben der Kostenrechnung

5.3.5  Kostenarten / Kosten erfassungsbezogen



Folie 43

© Skript IHK Augsburg in Überarbeitung Christian Zerle

Â Aufwendungen (Finanzbuchhaltung)
Â Neutrale Aufwendungensind betriebsfremde(nicht bezogen auf den 

Betriebszweck), periodenfremde, außerordentlicheAufwendungen 
(Beteiligungen, Steuernachzahlungen, Sturmschaden)

Â Zweckaufwendungenerfasste Ausgaben zur Erfüllung des Betriebszweckes.

Â Kosten (Kostenrechnung)
Â Zusatzkostensind kalkulatorische Kosten, ohne ăechtemò Werteverzehr (kalk. 

Unternehmerlohn, kalk. EK-Zinsen) keine Aufwendungen in der FiBu

Â Grundkostenăaufwandsgleiche Kostenò (R-, H-, B-Stoff-Aufwendungen, Löhne) 
Kosten sind gleich den Aufwendungen in der FiBu

Â Anderskostendiese Kosten erscheinen sowohl in der KLR, als auch in der FiBu, 
jedoch jeweils mit einem anderen Wert (kalk. Abschreibungen, kalk. Wagnisse). 
Kosten sind im Betrag ungleich den Aufwendungen in der FiBu

(FiBu)

(KLR)
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